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 G

em
einVam

e VeUanWZ
RUWXng f�U die W

iedeUaXfnahm
e deV SchXlbeWUiebV  

D
am

it Schulen trotz der derzeit geltenden Beschränkungen des öffentlichen Lebens zur Eindäm
m

ung der C
O

VID
-19-Pandem

ie 
schrittw

eise w
ieder geöffnet w

erden können, sind besondere Vorkehrungen erforderlich. H
ierzu w

urde seitens des M
inisterium

s f�r 
Bildung in Abstim

m
ung m

it dem
 M

inisterium
 f�r Soziales, Arbeit, G

esundheit und D
em

ografie der ÄH
ygieneplan C

orona³ erarbeitet, der 
in Ergänzung zu den schulischen H

ygieneplänen gem
ä� � 36 Infektionsschutzgesetz besondere R

egelungen zur 
Pandem

iebekäm
pfung beinhaltet. 

Schulträger, Land und Schulen sind von diesen R
egelungen gleicherm

a�en betroffen. Zahlreiche Anforderungen, die sich aus dem
 

H
ygieneplan C

orona ergeben, w
erden nicht allein in der jew

eiligen ÄZuständigkeit³ bew
ältigt w

erden können, sondern erfordern ein 
eng abgestim

m
tes und gem

einsam
es H

andeln. O
riginäre Aufgaben des Landes w

erden nicht ohne die U
nterst�tzung der Schulträger 

und originäre Aufgaben der Schulträger nicht ohne die U
nterst�tzung des Landes bew

ältigt w
erden können. 

D
ie nachfolgende Ü

bersicht soll vor diesem
 H

intergrund zusam
m

enfassen, w
er f�r bestim

m
te Aufgaben verantw

ortlich ist und w
elche 

U
nterst�tzungsaufgaben in diesem

 Zusam
m

enhang ggf. zu beachten sind. H
ierzu bedarf es im

 Einzelfall der engen Abstim
m

ung 
zw

ischen der einzelnen Schule und dem
 jew

eiligen Schulträger. 

In der Schule ist die Schulleiterin oder der Schulleiter verantw
ortlich f�r die Einhaltung der H

ygieneanforderungen. In W
ahrnehm

ung 
dieser Verantw

ortung kann die Schulleiterin oder der Schulleiter Aufgaben des H
ygienem

anagem
ents an Lehrkräfte und H

ausm
eister 

delegieren. 

M
a�nahm

e 
 

VeUanWZ
RUWlich 

B
em

eUkXngen/HinZ
eiVe/EUllXWeUXngen 

 R
aXm

h\giene (K
laVVenUlXm

e, FachUlXm
e, AXfenWhalWVUlXm

e, VeUZ
alWXngVUlXm

e, LehUeU]im
m

eU, FlXUe) 
 R

einigung der R
äum

e 
 

Schulträger 
 

In enger Zusam
m

enarbeit m
it der Schule (Sichtkontrolle).  

R
einigung des M

obiliars, G
egenstände 

 
Schulträger 

Eine m
öglicherw

eise erforderliche punktuelle R
einigung w

ährend des 
Schulbetriebes (z.B. nach unbeabsichtigtem

 N
iesen auf Tische) erfolgt 

um
gehend durch den Verursacher/die Verursacherin. 

L�ften der R
äum

e 
 

Schulleitung 
Aus Sicherheitsgr�nden verschlossene Fenster m

�ssen f�r die 
L�ftung unter Aufsicht einer Lehrkraft geöffnet w

erden.  
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 Abstand in den Klassenräum

en 
einhalten 
 

Schulleitung 
Zur Einhaltung des Abstands von 1,50 M

etern m
�ssen Tische w

eiter 
auseinandergestellt w

erden. Alternativ kann auch jew
eils nur jeder 

zw
eite Tisch von Sch�lerinnen und Sch�lern genutzt w

erden. 
 

 H
\giene in den SaniWlUUlXm

en 
 Bereitstellung von Fl�ssigseife und 
Einm

alhandt�chern 
 

Schulträger 
 

Schule kontrolliert w
ährend des Schulbetriebes, ob stets ausreichend 

Seife und H
andt�cher zur Verf�gung stehen (vorausschauendes 

N
achf�llen und N

achbestellen).  
R

egeln zur N
utzung der sanitären 

Anlagen 
     

Schulleitung 
Schule gew

ährleistet einen Aushang zur N
utzung der Toilettenanlage 

und die Aufsicht bzw
. Eingangskontrolle. 

 PeUV|nliche H
\giene 

 Bereitstellung einer M
und-N

asen-
Bedeckung (textile Barriere, 
Behelfsm

aske) f�r Sch�lerinnen und 
Sch�ler 

Eltern  
 

F�r den Schulstart w
ird den Schulen vom

 Land einm
alig ein 

Kontingent an m
edizinischem

 M
und-N

asen-Schutz (Einm
alartikel) f�r 

diejenigen Sch�lerinnen und Sch�ler zur Verf�gung gestellt, die 
insbesondere in der Anfangsphase noch ohne M

aske in die Schule 
kom

m
en. D

ieser M
N

S w
ird gem

einsam
 m

it dem
 D

esinfektionsm
ittel 

von den Schulträgern im
 zentralen Lager abgeholt und an die Schulen 

verteilt. D
er Schulträger regelt die Verteilung nach schulischem

 Bedarf 
in eigener Verantw

ortung. 
 

Bereitstellung von D
esinfektionsm

ittel 
und geeigneten Spendern 
 

Schulträger  
  

F�r den Schulstart w
ird den Schulträgern vom

 Land einm
alig ein 

Kontingent an D
esinfektionsm

itteln zur Selbstabholung zur Verf�gung 
gestellt. D

er Schulträger regelt die Verteilung nach schulischem
 

Bedarf in eigener Verantw
ortung. 

 Schule k�m
m

ert sich um
 schulinterne Bereitstellung des 

D
esinfektionsm

ittels, N
achf�llen der Spender, N

achbestellung beim
 

Schulträger. 
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 Einw

eisung in sichere N
utzung der 

D
esinfektionsm

ittel  
 

Schulleitung 
Ein�ben der sachgerechten H

ändedesinfektion; H
inw

eise zum
 

H
autschutz. 

Ü
berw

achung der Einhaltung der 
H

ygieneregeln 
 

Schulleitung 
Eingreifen bei M

issachtung der H
ygieneregeln, ggf. ÄN

achschulen³ 

 Sch�leUbef|UdeUXng 
 Sch�lerbeförderung 

Schulträger 
 

Sch�lerinnen und Sch�ler sind gehalten, in den Bussen eine M
und-

N
asen-Bedeckung zu tragen, allerdings darf der Transport ohne 

entsprechenden Schutz nicht verw
eigert w

erden.  
 

Sch�lerbeförderung 
Schulträger/Schulleitung 

Sollte es erforderlich sein, um
 die Sch�lerverkehre zu entzerren, trifft 

der Schulträger Vereinbarungen m
it den Schulen �ber den 

Schulbeginn. D
as Bildungsm

inisterium
 und die AD

D
 w

erden dies den 
Schulen erm

öglichen. 
Einhaltung der H

ygieneregeln in den 
Verkehrsm

itteln 
 

 
D

ie Schulen w
irken m

it pädagogischen M
a�nahm

en darauf hin, dass 
Sch�lerinnen und Sch�ler die H

ygieneregeln akzeptieren und im
 

Sinne einer C
om

pliance um
setzen. D

ie Eltern unterst�tzen bei dieser 
M

a�nahm
e. 

 
 O

UganiVaWRUiVche R
ahm

enbedingXngen 
 Konzept zur W

egef�hrung 
Schulleitung 
 

D
as schulspezifische W

egekonzept soll verm
eiden, dass sich zu viele 

Sch�lerinnen und Sch�ler gleichzeitig in Fluren, G
ängen und 

Treppenhäusern und Eingängen aufhalten.  
 

Aufsicht 
 

Schulleitung 
Anpassen der Aufsichtspflichten an geänderte R

ahm
enbedingungen 

 


